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Der Rechtsberater gibt Auskunft

Nicht kostendeckende Pensionspreise (Sozialtarife)

Spiterer Riickgrift auf Vermogen oder Nachlass
des Pensionirs in Betagtenunterkiinften

Im Fachblatt vom Mirz 1976 erschien die Anfrage
der Fiirsorgebehorde einer Ziircher Gemeinde, die in
einem Brief an die Fragestellerin direkt beantwortet
worden ist. Offensichtlich handelt es sich bei dieser
Frage aber um ein viele Heimleitungen beschéftigen-
des Problem, was den Rechtsberater veranlasst, jetzt
die Frage und die Antwort hier zu veroffentlichen.

Frage: Wir haben in unseren Altersheimen die nied-
rigsten Pensionspreise so angesetzt (Sozialtarif), dass
sie auch fiir einen AHV-Rentner erschwinglich sind
und ihm von der Rente obendrein noch etwa 150
Franken im Monat als Taschengeld verbleiben. Dass
diese Kostgelder nie kostendeckend sein konnen, ver-
steht sich; es vermogen selbst die Pensionspreise der
mittleren Preiskategorien unsere Selbstkosten nicht
aufzuwiegen. Altersheime sind eben Sozialwerke und
selbst in Verbindung mit Landwirtschaftsbetrieben
wohl immer defizitar.

Es ist aber oftmals unbefriedigend, dass wir bei To-
desfillen keine Moglichkeit haben, uns fiir entgange-
nes Kostgeld am allenfalls hinterlassenen Vermoégen
wenigstens teilweise schadlos zu halten. Es wirkt
stossend, dass wir durch eine wohlwollende Taxbe-
rechnung dem Betagten zu Lebzeiten helfen, seinen
Lebensabend im Altersheim finanziell unbeschwert
zu verbringen, um hernach hinsichtlich seines allfdl-
ligen Nachlasses ganzlich leer ausgehen zu miissen.
Irgendwie sollte man sich doch, zum Beispiel durch
einen entsprechenden Passus im Kostgeldvertrag, ge-
gen diese Praxis absichern konnen. Wir denken dabei
an das gesetzlich festgelegte Riickgriffsrecht bei Ar-
menunterstiitzung oder beziiglich der Leistungen der
Altersbeihilfe. Denn es sollte doch eine Selbstver-
standlichkeit sein, dass gewahrte Kostgeldermassi-
gungen (Differenz zwischen Taxe und Selbstkosten)
spatestens beim Hinschied eines Pensiondrs zur
Riickzahlung aus dessen Nachlass fillig wiirden.

Wie sichert man sich diesbeziiglich andernorts ab,
und wie steht es um die gesetzlichen Moglichkeiten
eines solchen Riickgriffsrechtes?

Antwort: Wie das von Thnen angeschnittene Problem
rechtlich gelost werden kann, hidngt davon ab, ob Sie
den Sozialtarif im Pensionsvertrag anwenden in Un-
kenntnis oder in Kenntnis der wirklichen wirtschaft-
lichen Situation des Pensionars.

1. Nehmen wir zuerst an, Sie wenden den niedrige-
ren Pensionspreis an, weil Sie von der wirklichen
wirtschaftlichen Lage keine Kenntnis haben, das
heisst, weil der Pensiondr dem Heim beim Eintritt
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und (oder) wahrend des Aufenthaltes unrichtige
Angaben gemacht und Teile seines Einkommens
oder Vermogens Thnen gegeniiber nicht angegeben
hat. Fiir diese Fille konnte der Aufnahmevertrag
vorsichtigerweise zum Beispiel folgenden Passus
enthalten:

«Ich nehme zur Kenntnis, dass aufgrund der
nachfolgenden Angaben iiber meine wirtschaft-
lichen Verhiltnisse das Heim ... den Pensions-
preis auf Fr....pro Tag unter seinen Selbstko-
sten von zurzeit Fr. ... festsetzt. Sollte es sich
zu meinen Lebzeiten oder nach meinem Tod
herausstellen, dass bewusst oder unbewusst un-
richtige Angaben meinerseits das Heim veran-
lasst haben, einen zu tiefen Pensionspreis in
Rechnung zu stellen, so anerkenne ich, dem
Heim . . . fiir die gesamte Dauer meines Aufent-
haltes nachtrdglich eine Summe als Schadener-
satz zu schulden, deren Hohe sich nach dem ge-
samten, dem Heim entgangenen Pensionspreis
(gemiss jeweils geltendem Tarif) bestimmt.»

Begriindung: Eine falsche Angabe iiber die wirt-
schaftlichen Verhiltnisse eines Pensionirs stellt in
der Regel eine «absichtliche Tduschung» im Sinne
von Art. 28 OR dar. Wer entdeckt, dass er von sei-
nem Vertragspartner durch Taduschung zum Ver-
tragsschluss verleitet worden ist, hat grundsatzlich
binnen Jahresfrist zu erkldaren, dass er den Vertrag
nicht halte, oder evtl. schon erfolgte Leistungen zu-
riickfordert (Art. 31 Abs. 1 OR). Sonst wird der
Vertrag genehmigt. Die Frist beginnt mit der Ent-
deckung der Tauschung zu laufen (Art. 31, Abs. 2
OR). Der, der getduscht hat, wird schadenersatz-
pflichtig (Art. 41 OR).

Die im Pensionsvertrag erbrachten Leistungen des
Heimes sind aufgrund ihrer Natur nicht so leicht zu-
riickzufordern, noch ist unter Umstdnden -die Hohe
eines Schadens leicht zu berechnen. Deswegen emp-
fiehlt sich unseres Erachtens die Fassung und Unter-
zeichnung einer Erkldrung im Stil der oben vorge-
schlagenen. Streng juristisch gesehen wire sie nicht
einmal notig. Sie vereinfacht aber die Probleme fiir
alle Beteiligten, insbesondere, wenn das Heim auf-
grund seiner Buchhaltung in der Lage ist, wenn no-
tig, die Selbstkosten nachzuweisen. Aus Art. 560
Abs. 2 ZGB ergibt sich, dass eine solche Forderung
auf die Erben tibergeht.

2. Nehmen wir an, das Heim wende einen nicht ko-
stendeckenden Pensionspreis an in voller Kenntnis
des bestehenden Vermogen oder Einkommens



des Pensiondrs, mochte aber nach dem Tod des
Pensiondrs im Rahmen des Ausfalles auf den
Nachlass greifen. Hier ist das juristische Problem
ein anderes. Es ldsst sich so 16sen, dass der Pen-
sionsvertrag grundsitzlich abgeschlossen wird un-
ter Anwendung des Normalansatzes, dass aber nur
ein bestimmter Betrag (nimlich der des anzuwen-
denden Sozialtarifes) monatlich féllig wird, der
Rest erst nach dem Tod des Pensionérs. Der Pen-
siondr hitte eine entsprechende Schuldanerken-
nung zu signieren.

Das Problem 1. liesse sich juristisch gesehen natiir-
lich auch mit der Vorgehensweise nach 2. 16sen; aber
eben nur juristisch, praktisch und politisch wohl
kaum, da die Gewdhrung von Sozialtarifen wohl in
weiten Bevolkerungskreisen als ein Anrecht begriffen
wird.

Manch einem Heimleiter mogen juristische Vorsichts-
klauseln als eine — unter psychologischen Gesichts-
punkten — unsympathische Massnahme erscheinen,
die die Aufnahme atmospharisch insofern belasten,
als dem Vorgehen ja ein bestimmtes Misstrauen zu-
grundeliegt. Besonders schriftliche juristische Ver-
trdge sind (wenn man will) natiirlich immer Aus-
druck des Misstrauens unter Menschen. Sie konnen
jedoch auch Misstrauen reduzieren, indem eine
Frage zwischen den Parteien besprochen und gere-
gelt wird, die — wire die Regelung unterblieben —
das Verhiltnis unter den Parteien hidtte belasten
konnen. Die Institution des Heims hat gegeniiber
dem Pensionédr bestimmte legitime Interessen, die an-
zuerkennen der eintretende Betagte durchaus lernen
muss. Schliesslich erwartet umgekehrt auch er zu
Recht, dass im Heim seine Interessen ernst genom-
men werden. H. S

Heinz Bollinger:

MTWMK — man tut, was man kann: Ich iibe mich
im Erfinden ziigiger Abkiirzungen. Denn was seit je-
her und in den letzten Monaten erst recht meinen
Gwunder geweckt hat, sind die vielen Abkiirzungen
im Bereich der sozialen Arbeit. SVTGH, SVWB,
VSSA, APHK, FASRK, BAH ... Ich habe angefan-
gen, mir ein Verzeichnis anzulegen; so mit der Zeit,
darf ich hoffen, werden mir die wichtigsten Kiirzel
wohl gelaufig sein. Warum eigentlich dieser Kiirzel-
Slang, dem die Militirs der NATO hitten zu Gevat-
ter stehen konnen? Natiirlich weiss auch ich, dass die
Vorliebe, in Chiffern zu reden, mit Abstraktion und
mit Wissenschaft zu tun hat. Aber weshalb so viel
menschenfeindliche Abstraktion ausgerechnet in der
Sozialarbeit? UAWG. Der Kiirzel-Slang ist die «Spra-
che» der [nsider. Wer sie beherrscht wie ein Artist
auf dem Hochseil, weckt bei den Outsidern vielleicht
kaltes Staunen, erzeugt aber nicht die Niahe der Sym-
pathie.

Jeder zweite Ratsuchende entscheide sich fiir eine
Berufslehre oder eine gleichwertige Berufsausbil-
dung, erklart Dr. F. Heiniger, Zentralsekretdr des
Schweizerischen Verbandes fiir Berufsberatung, in
seinem Ueberblick iiber «Die Berufsberatung im Jahr
1976». Und die andere Hilfte der Ratsuchenden?
Die Zahl der Fille mit Zwischenldsungen sei im Zu-
nehmen begriffen, sagt Heiniger dazu, wobei die
Schwierigkeit, eine Berufswahl zu realisieren und
eine Lehrstelle zu finden, ursdchlich mitbeteiligt sein
diirfte. Zugenommen haben die Zwischenldsungen
offenbar vor allem bei den Méadchen. Das gibt An-
lass zur Bitte an die Berufsberater, sic mochten doch

Notizen 1m Juni

daran denken, dass in vielen schweizerischen Hei-
men, insbesondere in den Altersheimen, Hilfskrafte
gesucht und durchaus «Mangelware» sind. Gewiss
wire es nicht die schlechteste aller moglichen Zwi-
schenlosungen, wenn ein junges Madchen wiéhrend
eines Dienstjahres im Heim {iiber seine Berufswahl
zur Klarheit und zur inneren Sicherheit kommen
konnte.

Alle Kommentatoren stimmen darin iiberein, dass
die Richtlinien zur Sterbehilfe, welche die Schweize-
rische Akademie der medizinischen Wissenschaften
erlassen hat, nichts Neues enthielten; nichts, was bis-
her nicht eigentlich schon ganz selbstverstidndlich ge-
wesen sei. Auch mit dem sogenannten Fall Haem-
merli hétte der Erlass direkt nichts zu tun. Die Frage
ist, warum denn Radio, Fernsehen und Presse davon
soviel Aufhebens gemacht haben. Vielleicht ist das
Selbstverstdndliche gar nicht mehr so selbstverstdnd-
lich — ja noch mehr: Moglicherweise hat man mit
dem schriftlichen Erlass, an dem viele gute Kopfe
lange und ernsthaft gearbeitet haben, gerade recht
dafiir gesorgt, dass uns der letzte Rest der Gewissheit
und der Rest dessen, was unbestritten giiltig und des-
halb selbstverstandlich sein soll, abhanden kommt.

Freitagabend, Ziircher Hauptbahnhof. Im «Shop-
villes unter dem Bahnhofplatz herrscht das iibliche
Wochenend-Gedringe, die Luft ist dumpf und feucht.
Die Rolltreppen fordern pausenlos die Menschen-
massen zutage oder schaufeln sie in den Untergrund.

167



	Der Rechtsberater gibt Auskunft : nicht kostendeckende Pensionspreise (Sozialtarife) : späterer Rückgriff auf Vermögen oder Nachlass des Pensionärs in Betagtenunterkünften

